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Kraft getretene 
Erwachsenen
schutzgesetz soll 

die Rechts und Handlungsfä
higkeit betroffener Personen 
stärken und eine Stellvertre
tung nur als letztes mögliches 
Mittel normieren. Die Hand
lungsfähigkeit einer betroffe
nen Person wird durch Vor
sorgevollmacht oder Erwach
senenvertretung weniger ein
geschränkt und der Betroffe
ne kann im Rechtsverkehr in 

vielen Teilbereichen selbst 
handeln. Neu ist das VierSäu
lenModell bei Vertretungen. 
Die Vertretungsmöglichkei
ten wurden um die gewählte 
Erwachsenen vertretung er
gänzt. 

Vollmacht. Die Vorsorgevoll
macht ist die beste Lösung. 
Darin kann der Vollmachtge
ber festlegen, welche Angele
genheiten im Fall des Verlus
tes seiner Entscheidungsfähig
keit vom Vollmachtnehmer 

Vorsorge für alle Fälle - 
Erwachsenenschutzgesetz
DIE NOTARE. Dr. Ernst Wittmann und Dr. Birgit Wittmann führen seit 2002 im Zentrum von Linz 
eines der bekanntesten Linzer Notariate. Mit vier Juristen und etwa zehn Mitarbeitern gewähr-
leisten DIE NOTARE eine rasche und kompetente Betreuung in allen Rechtsgebieten.

1. Säule: Vorsorgevollmacht

2. Säule: gewählter Erwachsenenvertreter

3. Säule: gesetzlicher Erwachsenenvertreter

4. Säule: gerichtlicher Erwachsenenvertreter

für ihn erledigt. Die Vollmacht 
gilt unbefristet und wird wirk
sam, wenn der Vollmachtge
ber seine Entscheidungsfähig
keit verloren hat und dies ärzt
lich bestätigt wurde.

Erwachsenenvertretung. 
Wer nicht mehr voll entschei
dungsfähig ist, aber noch ei
nen Vertreter wählen kann, 
wählt einen Erwachsenenver
treter, der für einen handelt.  
Die gesetzliche Erwachsenen
vertretung können nur engste 
Angehörige und Lebensge
fährten übernehmen. Sie dür
fen nur Rechtsgeschäfte des 
täglichen Lebens erledigen. 

Der gerichtliche Vertreter. 
Ist der Ersatz für die Sachwal
terschaft. Der Wirkungsbe
reich erstreckt sich aus
schließlich auf die im Ge

richtsbeschluss genannten 
Angelegenheiten. Die gesetzli
che und die gerichtliche Er
wachsenenvertretung sind 
nach drei Jahren zu erneuern.

Beratung. DIE NOTARE Dr. 
Ernst Wittmann und Dr. Birgit 
Wittmann nehmen sich Zeit 
für ihre Anliegen und finden 
die besten Lösungen für ihre 
Rechtsfragen.   V
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